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3 Zwölftes Kapitel .

Beſtreben des Kaiſers und der Krone Frank⸗
reich , die uͤbrigen Maͤchte zur Annahme
der Friedenspraͤliminarien von Wien zu

falſr e
bewegen . Schwierigkeiten gegen dieſel⸗

ſin ſum ben von Seite des ſpaniſchen Hofes . Be⸗

10 fn ſondere Conventionen zwiſchen dem Kai⸗

ball, ſer und der Krone Frankreich wegen ge⸗fnun nauer Beſtimmung und Vollziehung der

Präliminarien . Beitritt der Krone Spa⸗
nien , und des Infanten Don Carlos ;
ing leichen der Kaiſerin von Rußland und
des Koͤnigs Auguſt . Genehmigung der

Praͤliminarien durch das deutſche Reich .
en Jon Neue Streitigkeiten wegen der Mobiliar⸗
ſhru verlaſſenſchaft des verſtorbenen Groß⸗

ltith herzogs von Toſcana . Definitivfriede
ft b1 zu Wien .

„ v1 Di⸗ erſte Sorge des Kaiſers und des Koͤnigs von

Frankreich war nun , die auswaͤrtigen Maͤchte, dle
entweder ſelbſt in dieſen Krieg verwikelt geweſen wa⸗

ten , oder denen wenigſt die neueſten politiſchen Er⸗

eigniſſe nicht gleichgäͤltig ſeyn konnten ,zu bewegen ,
daß ſie den Frieden in der Geſtalt , wie die Praͤliml⸗
narjen deſſelben zu Wien geſchloſſen worden , geneh⸗

mi⸗
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migen und daran Theil nehmen moͤchten . Dem er⸗

ſten Anſcheine nach zu urtheilen , haͤtte man glauben

ſollen , dieſe Sache wuͤrde große Widerſpruͤche und

Schwierigkeit finden ; denn kaum hatte ſich zu Wien

unter den dort anweſenden Miniſtern der auswaͤrtl⸗

gen Maͤchte die Nachricht verbreitet , daß zwiſchen
dem Kaiſer und Frankreich ein geheimer Tractat ge⸗

ſchloſſen worden , als das beſonders in der politiſchen

Welt ſtets herrſchende , und immer zur Vermuthung

des Schlimmern geneigte Mißtrauen erwachte , und

eine außerordentliche Bewegung entſtand . Jeder

ſuchtef nun , wie dieſes bei ſolchen Gelegenheiten ge⸗

meiniglich geſchieht , dasjenige , was er nicht wußte ,

durch Muthmaßungen zu erſezen , und nahm ſeine

ganze Denkkraft zuſammen , um ausfindig zu ma⸗

chen , was man etwa in dieſem Vergleiche ſeinem
Hofe Nachtheiliges eingerukt haben dürfte . Am mei⸗

ſten ſiel der Umſtand auf , daß man ſelbſt den Bun⸗

desgenoſſen Frankreichs nichts von den geheimen Un⸗

terhandlungen , welche zu Wien vorgiengen , hatte

wiſſen laſſen . Allein eben dieſes Mitztrauen war dem

Fortgange des Friedensgeſchaͤfts gedeihlich . Indem
das Beiſpiel der Krone Frankreich beinahe in jedem
den Verdacht erwekte , ſein Alliirter moͤchte heimlich
bemuht ſeyn , auch fuͤr ſich einen Particularfrieden
zu ſchließen ; ſo entſtand wirklich faſt in jedem die

Neigung , dieſem Uebel durch Anſchließung an die

beiden Maͤchte, die ſich bereits miteinander vergli⸗
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1 Schwierigkeiten des ſpaniſchen Hofes . 23

Pet en hatten , zuvorzukommen p) . Alle Bedenklich⸗
keit verſchwand vollends , als der Inhalt der Praͤ⸗
liminarien bekannt wurde .

Ein ſehr guͤnſtiger Umſtand war , daß man bei
dieſen Unterhandlungen, obwohl ſie nur in Geheim ,
und mit Ausſchließung der vermittelnden Maͤchte
zwiſchen den Hoͤfen zu Wien und Verſailles waren

44 gepflogen worden , eigentlich doch keinen andern Frie⸗
mulhun densplan , als den ihrigen , zum Grunde gelegt hatte .

10„
DDadurch war ein wichtiger Grund zum Mißvergnuͤ⸗

300 gen dieſer beiden Maͤchte, wodurch vielleicht die Ver⸗

ten gl wandlung der Praͤliminarien in einen allgemeinen
Frieden erſchwert worden waͤre, auf die Seite ge⸗
raͤumt ,

Der erſte , der ſich geneigt bezeigte , dem zu
Wien geſchloſſenen Vergleiche beizutreten , war der

Koͤnig von Sardinien ; wozu er freilich auch Urſache
141 genug hatte , indem er darinn ſehr gut war bedacht
5 worden . Daß es aber nicht ollemal darauf ankomme,

zun
zelgte das Beiſpiel des Koͤnigs von Spanien . Die⸗

n, ſer wollte ſchlechterdings nichts von einem Frieden
auf die Bedingniſſe wiſſen , wie er zu Wien war un⸗

*— terzeichnet worden . Es verhielt ſich mit ihm , wie
, mit einem vom hizigen Fieber befallenen Kranken ,

· lür der , je mehr er bereits getrunken hat , deſto gieriger
luff, nach der Flaſche greifet , um noch mehr zu trinken.

5 Wirklich war er von ſeinem Gluͤke trunken , Was der
u5 5

Car⸗ö6 10%
5) Rousset Tom . X. p. 517 .

00
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Cardinal Alberoni weder durch die feinſten Intriguen ,

noch durch die Gewalt der Waffen hatte bewirken

können , war ſeit Kurzem mit leichter Muͤhe zu Stand

gekommen : Spanien hatte ſich beinahe ohne Schwerts
ſtteich zweier Königreiche , N' apels und Siciliens ,

bemaͤchtiget , und der Infant , Don Carlos , war

nun , vach dem ſchon lange Zeit gehegten , ſehnlichen

Wunſche der Koͤnigin Eliſabeth , Koͤnig derſelben .

Aber Don Carlos wollte Koͤnig ſeyn , und zugleich

im Beſize von Toſcana , Parma und Piacenza bleiben .

Spanien foiderte daher ſogar die Seemaͤwte , welche

ihm dieſe Laͤnder einſt garantirt hatten , zur Erfuͤllung

ihres Verſprechens auf 4) .
Der Hof zu Madrid war jedoch nicht ſo gluͤklich ,

es dahin zu bringen , daß die Secmaͤchte den beiden

contrahirenden Theilen die Genehmigung der Praͤli⸗
minarien verſagten . Um erſterm allen Grund zur

Einwendung , daß Don Carlos wegen beider Sicilien

durch die Maͤliminarien noch nicht hinlaͤnglich ge⸗

ſichert ſey , zu benehmen , gab der Kaiſer am Zoſten

Jaͤnner 1736 eine feierliche Erklaͤrung , daß er dieſe

Praͤliminarien als einen wirklichen Friedensſchluß be⸗

trachte , und daher alle Punkte derſelben , beſonders

diejenigen , welche ſich auf den Koͤnig beider Sicilien

beziehen , genau beobachten werde , wogegen der Ko⸗

nig von Frankreich in einer an demſelben Tage aus⸗

ges

9 5 5 55Linleitung zur Staatswiſſenſchaft ⸗

H0l
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Die Franzoſen bemaͤcht , ſich Neapels ꝛc. 25

iniun ſtellten Erklaͤrung , ſich auch gegen den Kaiſer feierlich

Heniln verbuͤrgte, daß er die ungeſaͤumte Vollziehung der Praͤ⸗

E liminarien von Seite Spaniens bewirken werde r) .
Hiermit waren aber alle Schwierigkeiten noch

06 nicht gehoben . Der Kaiſer , und der Koͤnig von Frank⸗

6„ 11 reich hielten fuͤr noͤthig, am Itten April deſſelben

hellte Jahres einen neuen Vertrag zu ſchließen , worin

gſelbe Frankreich nebſt deſſen Alliirten ſich zwar den Genuß

1110 der Einkuͤnfte von Mailand bis auf den Tag der Aus⸗

ibe wechſelung der Ratificationen des gegenwaͤrtigenVer⸗

wolcht trages vorbehielt , zugleich aber verſprach , dem Kai⸗

Ilung ſer dieſes Land längſtens in Zeit von ſechs Wochen

nach erfolgter Ratification zuruͤkzuſtellen , wie auch

ſüͤlc, ſogleich nach erfolgter Genehmigung der Praͤlimina⸗

büg rien von Seite des Reiches , Kehl , Phllippsburg
und Trier zurükzugeben . In Betreff des Herzog⸗Wläl⸗

17 thums Lothringen verſprachen ſich beide Theile eine

S00 beſondere Uebereinkunft zu treffen , vermoͤge welcher

30 0
der Koͤnig Stanislaus noch vor der Erledigung des

110 Großherzogthums Toſcana in den Beſiz deſſelben ge⸗

16 ſezt, und ſich zu verwenden , daß dem Hauſe Loth⸗

40 riugen alle Guͤter im Großherzogthum Toſeana oh⸗

ne Ausnahme eingeraͤumt werden 1) .

fn Da indeſſen auch die Seemaͤchte ihre Bemühun⸗

16 gen , den Koͤnig von Spanien , und den Infanten

10
Don Carlos zur Annahme der Praͤliminarlen zu be⸗

we⸗4

4
r ) Ap. Menj Cod . jur . gent . recent , T. I. p. 146. Sed .

ſuft Bid . P. 16.
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wegen , fortſezten , ſo traten endlich beide : erſterer

am isten April , lezterer am iſten May denſelben

nach ihrem ganzen Inhalt bei t ) ; worauf auch die

ſpaniſchen Truppen Parma und Piacenza ſogleich
verließen , und die Kaiſerlichen dafuͤr einruͤkten .

Der naͤchſte Schritt zur vollkommenen Vereini⸗

gung aller ſtreitenden Partheien war , daß , da der

Koͤnig Stanislaus der pohlniſchen Krone bereits am

27ſten Jaͤnner durch eine feierliche , zu Königsberg
ausgeſtellte Urkunde entſagt hatte , jezt auch die Kai⸗

ſerin von Rußland , und der Koͤnig Auguſt von Poh⸗
len der Friedenspraͤliminarien , in ſofern ſie ſich auf
den Zuſtand Pohlens bezogen , foͤrmlich anna hmen u ) ⸗
Es fehlte daher nichts mehr , als daß der Kaiſer auch
vom deutſchen Reiche die Genehmigung derſelben er⸗

halte . In dem deswegen an die Reichsverſammlung
erlaſſenen Commiſſionsdecret vom 17ten Maͤrz 1736
ſagte der Kaiſer : „ er habe gleich vom Anfange ſeiner

ſchweren kaiſerlichen Regierung durch die That be⸗

wieſen , wie ſehr er ſich ſowohl die Wiederholung des

allgemeinen Ruheſtandes überhaupt , als auch vor⸗

nehmlich und ins Beſondere die innere Beruhigung
des deutſchen Reichs angelegen ſeyn laſſen . “ Er ver⸗

ſichert hierauf , daß ihm ſchon bei Gelegenheit der

Raſtaͤdter Praͤliminatien ſehr angenehm geweſen ſeyn
würde , wenn die Reichsſtaͤnde zu den damals gepflo⸗

ges
t ) Ap. Meal loe . cit . p. Laꝗ seꝗ.

u ) Ibid . p. 8. sed . und p. 27 seꝗ . und p. 31 sed ,



Beſondere Convent . des Kaiſers mit Frankt . zꝛc. 27

dl genen vollſtaͤndigen Unterhandlungen haͤtten gezogen

derfthen werden koͤnnen , indem ſein unveraͤnderlicher Wille

1 jederzeit dahin gegangen , und ferners dahin gehen

ſalit werde , die in der Verfaſſung , und den Sazungen
n. des Reichs gegruündeten Rechte und Freiheiten der

Uenll, Staͤnde , nicht nur ungekraͤnkt zu erhalten , ſondern

57 U0 auf das liebreichſte dafuͤr zu ſorgen ! ; daß man aber

s un damals die Unmoͤglichkeit von Seite des Reichs ſelbſt

gibeg ohne Anſtand erkaunt , und daher den Kaiſer zur

Kll Schließung des foͤrmlichen Friedens bevollmaͤchtiget

Nh . habe . Zunaͤchſt bringet er den Reichsſtaͤnden in Er⸗

auf jnnerung , daß das Reich in der Folge aus aͤhnlichen

11). Gruͤnden auch die Einwilligung in dasjenige , was

10 der fünfte Artikel der Quadrupelallianz enthielt , er⸗

n et⸗ theilet , und zugleich den Kaiſer zur Schließung des

vlanz Friedens mit der Krone Spanien auch im Namen

15
des Reiches erſucht habe ; worauf er dann fortfaͤhrt :

ceing „ Es ſeyen auch dermalen die Zeitumſtaͤnde ſo beſchaf⸗
fen , daß der Ausſchlag der Unterhandlungen von de⸗Iat bi⸗

* ren Geheimhaltung gutentheils abhieng ; wie dann

9 0
bei reifer Erwaͤgung aller Umſtaͤnde, und des Zuſtan⸗

010 des , zu welchem die Sachen in Europa gediehen

G10
waren , nicht leicht jemand wuͤrde in Abrede ſtellen

00
koͤnnen, daß ohne ſolche Geheimhaltung das Frie⸗

48 denswerk ſo , wie wirklich erfolgte , zu beſchleunigen ,
916 nicht wohl moͤglich geweſen ſeyn wuͤrde; da hingegen

W, daſſelbe bei deſſen Verzogerung durch mannichfaltige
unmoͤglich vorherzuſehende und zu verhuͤtende Zufaͤlle

1 500 9
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gar leicht haͤtte unterbrochen , und in groͤßere Unge⸗

wißheit , als jemals , geſezt werden köonnen

Wegen des Reichs erforderlicher Einwilligung in dieſe

vorlaͤuſigen Friedensbedingniſſe ſey dieſelbe Votſorge ,

wie zur Zeit der Raſtaͤdter Praͤliminatien , und bei

Errichtung des vierfachen Buͤndniſſes getragen , folg⸗
lich das , was des Kaiſers Obliegenheit war , um ſo

mehr dadurch erſchoͤpft worden , je weniger zwiſchen

den damaligen , und den leztern mißlichen Zeitum⸗
ſtaͤnden ein Vergleich von jemand dürfte gemacht ,
oder gezweifelt werden , daß dasjenige , was in bei⸗

den erſtern Faͤllen erſprießlich erachtet worden , in
den leztern für nicht anders , als unentbehrlich an⸗

zuſehen ſey . “

„ Des Reichs Gerechtſame in Anſehung Toſcana ,

Parma und Piacenza habe bei dem neuerlich feſtge⸗
ſezten Syſtem keine weitere Gefahr , wie ehedem zu

befürchten , durch welche Sicherheit dem Reiche un⸗

gemein mehr Nuzen zuwachſe , als ihm anderer

Seits durch die wenigen , vom Reich abhaͤngenden ,
und an Frankreich zu uͤberlaſſenden Stuͤke entgehe ,

beſonders da Ihre kaiſerl . Majeſtaͤt zur Verhütung
aller künftigen Mißhelligkeiten reichsvaͤterlich beſorgt

geweſen , nicht nur die kraͤftigſten Verſicherungen von

Seite des franzöſiſchen Hofes zu bewirken , daß man

ſich in die Reichsangelegenheiten im geringſten da⸗

durch nicht einzumiſchen , noch gegen unmittelbare

Reichsſtaͤnde oder Länder unter dem Vorwande von

Reu⸗



Beittitt der Krone Spanien ꝛc. 20

eln.
Reunionen , oder Dependenzen eines Rechts anzu⸗

1 maaßen gedenke . . . . Ueberdieß wachſe den von Relchs

wegen vorhin uͤbernommenen Verbindlichkeiten in

ual mancher Bettachtung eine nicht geringe Erleichterung
5

durch das Ausbedungene zu , theils wegen der Natur
U f und Lage der Laͤnder , die darunter begriffen , und

um
theils , weil , da zu ſo vielen andern Gewaͤhrleiſtun⸗

vich
gen auch die franzoͤſiſche hinzukomme , und dieſer

um Krone einen Vortheil deren Erfüllung erheiſche , ein

nach/ dauethafter Zuſtand mit beſtem Grund fuͤr das
biin

Kuͤnftige ſich verſprechen laſſe . ““
n . „ Und ſoviel endlich die dem Koͤnfge von Sardi⸗
au⸗ nien zugeſagten Vortheile betreffe , blieben nicht nur

Ihrer kaiſerl . Majeſtaͤt und des Reichs Rechte durch⸗
na , aus gerettet , und haͤtten allerhoͤchſt Dieſelben aus

ge⸗ angeſtammter Gerechtigkeitsliebe die billige Beftiedi⸗
m 16 gung derer , welche die ſogenannten Langhes ( die
he u langhiſchen Lehen ) nunmehro beſizen , uͤbernommen ,
a5dü ſondern es waͤre auch allerdings erinnerlich , wie oft.
dl , ſchon Vertroͤſtungen und Conceſſionen , beſonders von

gthe weiland Kaiſers Ferdinand 11 und Kaiſers Leopold

bötung Majeſtaͤten glorwuͤrdigſten Andenkens , dem Hauſe
Hſig Savoyen deswegen ertheilt worden . “

1 . „ Welchemnach vielmehr Klagen , als eine ver⸗

gnuͤgliche bies zu erwarten geweſen ſeyn

wuͤiden , wenn ſich hieran der Schluß des Friedens
geſtozen haben wuͤrde , oder noch ſtoßen ſollte . Bei

welchem ganz offenbaren Bewandtniß der Sache Ih⸗

re
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re kaiſerl . Majeſtaͤt der gaͤnzlichen Zuverſicht lebten ,

daß zuvoͤrderſt Ihre reichsvaͤterliche Sorgfalt von den

geſammten Kurfutſten , Fuͤiſten und Staͤnden , dank⸗

bar um ſo mehr werde erkannt , und zu den errichte⸗

ten Praͤliminarartikeln die Einwilligung von Reichs⸗

wegen ertheilt werden , als allerhoͤchſt Dieſelben bei

dieſem ganzen Verlaufe nicht nur den allermindeſten

Nachtheil dem Reiche zuzufuͤgen nicht im Sinne ge⸗

habt , ſondern vielmehr im Gegentheile demſelben ,

( wie hiermit aufs kraͤftigſte geſchehe ) vollkommen

verſichern könnten , daß Sie das ex lorma reipu -

blicae nach dem weſiphaͤliſchen Friedensſchluß , und

andern Reichsgrundgeſezen den Staͤnden des Reichs

bei den Friedenshandlangen zuſtehende jus sulkragii
durchaus ungekraͤnkt fuür jezt , und fuͤrs Kuͤnftige

wiſſen wollten “ v) . Zulezt trug er noch darauf an ,

daß ihm von dem Reiche dieſelbe Gewalt und Voll⸗

macht , wie im Jahre 1714 geſchehen , zur Errich⸗

tung eines förmlichen Friedenstractats uͤbertragen
werden moͤchte. Auch erachtete er es der Billigkeit
gemaͤß, daß durch dieſe Veraͤnderung dem Herzoge
von Lothringen an den ihm bei der allgemeinen

Reichsverſammlung gebuͤhrenden Stimmen, kein Ab⸗

bruch geſchehe.
Alles , was der Kaiſer in dieſem Commiſſions⸗

decret verlangt hatte , bewilligte ihm das Reich ohne

An⸗

Europäiſ . Staatskanzlei , Th . LXVII .Eaber1. 765 ff.



Genehm . d. Praͤlim. durchs deutſche Reich , Zr

Anſtand. Die Vollmacht zur Schließung des Defi⸗
* nitlofriedens mit Frankreich im Namen des Reiches

5 ertheilte es „ füt dießmal , und ohne Conſequenz , und
daß der jezige Hergang zu keinem den Concurrenz⸗

00 rechten des Reichs , und deren gehoͤrigem Gebrauche
1 nachtheiligem Beiſpiele kuͤnftig angeführt werden ſol⸗

11 le⸗ Zugleich erſuchte man den Kaiſer , ſeine reichs⸗

11 vaͤterliche Sotgfalt auch dahin anzuwenden, „damit
ſb ,

die Krone Frankreich in Anſehung der ihr abzutreten⸗

1 din beiden Herzogthuͤmer Lothringen und Bar , weder in
f die Reichs haͤr del ſich einm iſche , noth unſer dem Vor⸗
17 wande der Reunionen und Dependenzen , oder irgend

105
einem andern , wie ein ſolcher immer erdacht werdenſchs

4 25 7
160

kdnnte , das hohe herzogliche Haus Lothringen ſelbſt
in ſeinen noch uͤbrigen Reichslanden ,oder andere be⸗

fis nachbarte Staͤnde in ihren alt hergebrachten geiſtli⸗8 chen und welilichen Rechten , und derſelben vollkom⸗Vl menem Genuſſe auf eine oder die andere Art beein⸗euh
traͤchtige, ſondern ſich in alle Wege mit demjenigen ,mhn was ihr durch den kunftigen Friedensſchluß nament⸗5 lich abgetreten , und uͤberlaſſen wird , ohne weiters

hak Umſichgreifen begnüge , auch allen entweder ſchon ge⸗mi
machten , oder küͤnftig noch zu erſinnenden , gegtün⸗10 deten , oder ungegründeten Forderungen an einige
und andere Staͤnde , und deren Land entſage . “

In Betreff des Herzoges von Lothtingen erklaͤrte
die Reichsverſammlung , „ daß es ihm unbenommen
ſeyn und bleiben ſoll , ſein ſeit Jahrhunderten bei

LAl Reichs⸗
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Reſchs ⸗ und Kreistagen hergebrachtes Siz ⸗und

Stimmrecht unter dem bisherigen Auftufen wegen

Romeny , als einem ihm noch übrigbleibenden un⸗

mitielbaren deuiſchen Reichslande , ungekränkt fort⸗

zuführen “ X )

Dießmal hatten die evangeliſchen Reichsſtäͤnde

die Abfaſſung eines Reichsgutachtens durch nichis er⸗

ſchwert , ſondern ſogleich unbedingt eingewilliget .

Daß ſie aber deſſen ungeachtet ihren Vortheil nicht

vergaßen , iſt leicht zu begreifen . Nicht nur öberga⸗

ben ſie dem kaiſerlichen Principalcommiſſaͤr , noch ehe

es in der Reichsverſammlung zu einem Gutachten

über dieſen Gegenſtand kam , ein Promemoria , wo⸗

tin ſie die Aufhebung der bekannten ryswikiſchen Frie⸗

densclauſel verlangten , ſondern auch der koͤniglich

ſchwediſche Miniſter , Graf von Teſſin , uͤberreichte

deswegen eine Vorſtellung zu Wien , ſo , wie der

Miniſter des Koͤnigs von Daͤnemark , Freiherr von

Schulenburg , am franzoͤſiſchen Hofe y) . Das

Corps der Evangeliſchen wandte ſich uͤberdieß noch

an die Koͤnige von Großbritannien und Preußen ,

und an die Generalſtaaten der vereinigten Niederlan⸗

de um Unterſtuͤzung , welche auch , wie Schweden

und Daͤnemaik , ſich in Anſehung dieſes Geſuches

willfaͤhrig bezeigten , und ihren Geſandten an den Hd⸗

fen zu Wien , und Verſailles deswegen die nöthigen

In⸗

) Fabers Europäiſche Staatskanzlei , S . 777 ff.

5) Faber , Th . LXVIII . S . 460 464 469 ff.
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Inſtructionen ertheilten . Dfe proteſtantiſchen Staͤn⸗
de hatten dießmal wirklich um ſo mehr Grund , auf
die Abſtellung der gedachten Clauſel zu dringen , da
ſie ſich dieſelbe gleich beim Anfange dieſes Krieges
ordentlich bedungen , und der Kaiſer ſie ihnen auch
zugeſichert hatte . Ihre Vorſtellungen , denen die der
auswaͤrtigen Maͤchte einen beſondern Nachdruk ga⸗

% ben , thaten nun frellich die Wirkung , daß der Kal⸗
f flet ſer ihnen in ſeinen ſchriftlichen Antwoiten die ſchön⸗
bbah, ſten Hoffnungen machte 2) . Wie wenig aber dieſel⸗
e ben erfuͤllet worden , werden wir in det Folge ſehen .
11 Fuͤr jezt bekümmerten ſich die Hofe zu Wien und

no⸗ Verſailles vielmehr darum , daß das Friedensgeſchaͤft
die in Hinſicht auf die uͤbrigen Punkte gaͤnzlich berichti⸗
igich get werde . Mit dem Koͤnige von Sardinjen brachte
nüche man in beſondern Unterhandlungen in kurzer Zeit al⸗

e du les ins Reine . Da ihm vermoͤge der Friedenspraͤli⸗
bil minarien zwiſchen einigen , bisher dem Kaiſer zuſtaͤn⸗
dudigen Laͤndern in Italien , die ihm abgetreten weiden

ſollten , die Wahl frei ſtand , ſo erklaͤrte er ſich fur
115 Novareſe und Tortoneſe , woruͤber ihm auch Karl VI

ſogleich , ſo , wie uͤber die andern , oben angefuͤhrten
vier Herrſchaften eine Ceſſionsacte unterm öten Ju⸗* 1 lius 1736 ausſtellte . Und um endlich nichts uͤbrig zu6 laſfen , was zur vollkommenen Erfüllung des Praͤli⸗

„ minarvertrags noͤthig war , erließ der Kaiſer an dierölhe
0 Beſi⸗
. ) Faber Europäiſche Staatsk . S . 467 und 468 .

I Schm . N. Geſch . XXIV . B. C
f
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Beſizer der Langbiſchen Lehen , als Reichsvaſallen

ein Mandat , worin er ſie von der unmiltelbaren

Lehensverbindung mit dem Reich eniband , und

ihnen auftrug , dieſe Läͤnder kuͤnftig , nur als Reichs⸗

afterlehen , vor dem Könige von Sardinien , als

Herzoge von Savoyen , zu empfangen , und ihm ,

als Landesherrn , die Huldigung zu leiſten ; wor⸗

auf dann der Koͤnig von Sandinien ſeinen foͤrmli⸗

chen Beitritt zu dem Wiener Praͤliminartractat

durch eine beſondere Acte vom 16ten Auguſt deſſele

den Jahres beurkundete aa ) .

Nicht weniger wurde in Betreff der Einraͤu⸗

mung des Herzogthums Lothringen an den Koͤnig

Stanislaus duich eine zwiſchen dem Kaiſer , und der

Krone Feankreich geſchloſſene neue Convention vom

28ſten Auguſt 1736 alles zu einem gluͤklichen Ende

gebracht . Man kam darin uberein , daß dem gedachten

Köoͤnige nicht nur das Herzogthum Bar , ſondern auch

Lothringen , jedoch ohne die Grafſchaft Falkenſtein ,

ohne weiters eingeraͤumt werden ſollte , ſobald dem

Kaiſer und Oteiche die nach den Praͤliminarien ihnen

gebuͤhrenden Oerter wirklich zurükgeſtellt , die kaiſer⸗

lichen Truppen in den Plaͤzen von Toſcana aufge⸗

nommen , und dem Kaiſer , wie auch dem Herzoge

von Lothringen , die Abtretungs⸗und Entſagungsur⸗
kunden der Koͤnige von Spanien und Sieilien in det

be⸗

aa ) Die hieher gehörigen Urkunden ap . Wenk .
Tom . I . p. 38 6. 45 44 50 664 .
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nalln deſten Rechtsform zugeſtellt ſeyn wuͤrden . Dem Hauſe
ſlehnn Lothringen behielt man alle Titel , Wappen und

W, . Vorzuge , wie es dieſelben bisher gehabt hatte , vot ,
N0 doch mit der Einſchraͤnkung, daß es deswegen nicht
in , 0 den geringſten Anſpruch auf die Laͤnder ſelbſt , auf den

id in nen dieſe Titel , Wappen und Vorzuͤge bisher haftes

1j 10 ten , haben ſollte . Der Konig von Frankzeich mach⸗

ſhuml te ſich noch ins Beſondere verbindlich , dem Herzoge
anaal von Lothringen , als eventueller Nachfolger in den

diſſl lothringiſchen Landen , von dem Tage an , da der

Kdnig Stanislaus Beſi ; von Lothringen nehmen

anlu⸗ wuͤrde , bis zum Tode des Großherzogs von Toſcana

ſönig jährlich 4 und eine halbe Million Livers lothringk⸗
u da ſcher Muͤnze, ingleichen alle lothringiſche Staats⸗

n von ſchulden zu bezahlen .

u E0n Dadurch war alſo auch jeder Anſtand zwiſchen

aln
dem Kaiſer , und dem Könige von Frankreich gehor

n
ben . Nur der Koͤnig von Spanien zauderte noch ,

afl die verlangte Abtretungsurkunde auszuſtellen . End⸗

110 k lich wurde aber auch dieſer Stein gehoben , und am

ah 21ſten November 1736 entſagte er endlich fuͤr ſich

Ul⸗ und ſeine Erben vollkommen allen Rechten auf Par⸗

1 ma und Piacenza zum Beſten des Kaiſers , und der3
Nachkommen deſſelben nach der in der pragmatiſchen0

5 Sanction feſtgeſezten Erbfolgeordnung , wie auch auf

—100 Toſcana zum Vortheile des Hauſes Lothringen . Eis⸗
0 U ne Urkunde von aͤhnlichem Inhalt ſtellte endlich auch

der Koͤnig beider Sicilien am titen December aus

s, und an demſelben Taße ttat auch der Kaiſet Neapel ,
C 2 Glei⸗
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Sicilien , und den Stato degli Preſidu durch elne

feierliche Acte an den Prinzen Don Carlos , und deſ⸗

ſen maͤnnliche und weibliche Erben ab .

Den zuvor angefuͤhrten Conventionen zu Folge ,
raͤumten die ſpaniſchen Truppen im Jahr 1737 Toſ⸗

cana ; der Koͤnig von Frankreich ſtellte dem Kaiſer

und Reiche Philippsburg , Kehl und Trier zuruk ;
Stanislaus nahm von Lothringen und Bar wirklich

Beſiz ; alles ſchien bereits zur völligen Schließung

des Definitivfriedens reif , als gegen alle Erwartung

er am gten Julius erfolgte Tod des Großherzogs
Johann Gaſto von Toſcana neue bedenkliche Streſ⸗

tigkeiten zwiſchen Spauien und dem Kaiſer wegen

der Medickiſchen Mobillatverlaſſenſchaft erwekie .

Der Koͤnig Karl beider Sicilien machte Anſpruch auf

dieſelbe , weil in einem mit dem Medicelſchen Hauſe
im Jahre 1731 errichteten Familienvertrage war feſt⸗

geſezt worden , daß die gedachte Mobiliarverlaſſen⸗

ſchaft an ihn fallen ſollte . Durch dasjenige , glaub⸗
te er , was neuerlich in den Friedenspraͤliminarien
in Anſehung des Großherzogthums Toſcana verord⸗

net worden , ſey ſein Recht zu dleſer Verlaſſenſchaft

ſo wenig entkraͤftet , als dadurch ſeine Verwandt⸗

ſchaft mit dem Mediceiſchen Hauſe aufhoöre . Der

Herzog Franz Steohan von Lothringen hingegen ,
der bereits von dem Großherzogthum Toſcana Beſiz

genommen hatie , berief ſich auf einen Vertrag , durch

welchen des verſtorbenen Großherzogs Schweſter ,
die
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die vewittwete Kurfärſtin von der Pfalz , Anna
Maria Louiſe , die ganze Mobiliarverlaſſenſchaft
ihm überließ . Und daß ſie dieſes mit Recht thun
konnte , bewies er dadurch , daß in eben demſelben
Vertrage , den der Koͤnfg von Steillen fuͤr ſich an⸗
führte , der Großherzog und ſeine Schweſter ſich
die freie Diſpoſitlon über das erwahnte Vermoͤgen
bei ihrem Leben ausdrüklich vorbehalten hatten .

Die Sache gewann bereits ein ernſthaftes Aus⸗
ſehen ; Spanien ſieng bereits an , Kriegstuͤſtungen
vorzunehmen , und beinahe jedermann befuͤrchtete
ſchon den nahen Ausbruch eines neuen Kiieges . Zum
Gluͤke forderte das Intereſſe der Krone Frankreich den
neuen Großherzog von Toſcana nicht ſinken zu laf⸗
ſen , und einen Krieg zu hindern , der demſelben ſein
Großherzogthum , ihm ſelbſt aber wohl gar das erſt
ſeinem Haus erworbene , ſo vortheilhafte Herzogthum
Lothringen , nach welchem er ſchon ſo lange geſtrebt
hatte , koſten könnte . Auf Spanien ſchien außer die⸗
ſer Geſinnung und dem Bemuͤhen des Koͤnigs von
Flankreich , die Ruhe zu erhalten , auch noch eint
neue Streitigkeit , in die es um dieſe Zeit mit dem
Hofe zu London gerieth , ſoviel gewirkt zu haben ,
daß es Bedenken ttug , ſich zu gleicher Zeit in einen
Krieg mit dem Kaiſer neuerdings einzulaſſen . Auch
am Hofe zu Wien wich man einem neuen Kriege mit
Spanien um ſo lieber aus , da man ſich bereits in
einen Ktieg mit der Pforte verwlkelt hatte , Beide

Thei⸗
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Theile ließen ſich daher gefallen , daß der Streit we⸗

gen der Mobiliarverlaſſenſchaft des verſtorbenen

Gioßherzogs von Toſcana durch einen beſondern

Vertleich abg ethan werde .

Nun waren hiermit endlich einmal alle Schwie⸗

eigkeiten gehoben ; und der Definitivfriedensnactat

lam zwiſchen dem Kaiſer , und der Krone Frankreich

ohne alle Mitwirkung , ohne alle Garantie der See⸗

mächte zu Wien am 1gten November 1738 ganz auf
den Fuß der Praͤliminarien , und der hierauf errich⸗

teten Conventionen zu Stand . Beide Theile verz

bürgten ſich darin gegenſeilig den Beſiz von Lothrin⸗

gen und Toſcana aufs feierlichſte . Frankreich mach⸗

te ſich noch einnal verbindlich , zur Nuftechthaltunt
der pragmatiſchen Sanction jederzeit alle ſeine Kräfe⸗
te gegen jedermann aufzubieten . Zur Berichtigung
der Gränzen zwiſchen dem Elſaß und den Niederlan⸗

den ſollten , dem Inhalte der Praͤliminarien gemaͤß,
längſtens in ſechs Monaten nach der Auswechſelung
der Ratifleationen Commiſſaͤrs zu Freiburg und Ruͤſ⸗

ſel ſich einfinden , und die Sache guͤtlich entſcheiden .
Alle Stände des Reichs , und beſonders der Biſchof
von Baſel , in deren Namen die kaiſerlichen Miniſtet

dieſen Ftiedensſchluß eben ſo , wie im Namen des

Kaiſers unterzeichneten , wurden in denſelben einge⸗
ſchloſſen bb ) . Die Ratification dieſes Tractats von

Selite des Kaiſers erfolgte am 3iſten December ; von

Sei⸗
bb ) Ap . Wenk Tom . I . p. 88 . seq; .
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Selte der Krone Franktelch am 7ten Jaͤnner 1739 ,
der Beltritt aber des Köͤnigs von Sardinien , und

der Koͤnige von Spanien und beiden Sicilien , die

noch einige Schwierigkeiten gemacht hatten , am

(6015 zten Februar , und 21ſten April . Rußland und

en Pohlen ſtellten ihre Beltrittsurkunde am 2ö6ſten

unktt May aus ce ) .

50nEb Auch das deutſche Reich ſollte nun den Frieden

10100 fbrmlich genehmigen . Die Ratifikation erfolgte aber

o nicht , indem der Kaiſer ſtarb , ehe es noch zu einem

1 5 Reichsgutachten in Anſehung dieſer Sachen gekom⸗

uhur ,
men war , und ſeln Tod ohnehin die ganze politiſche

nach⸗ Lage der Dinge aͤuderte . Wie ſehr erſtaunten aber

Aunz
die proteſtantiſchen Reichsſtaͤnde , als ſie das Frle⸗

gül , dens inſtrument unter ihre Augen bekamen , und nicht
die geringſte Silbe von elner Abſtellung der ryswikl⸗dügus
ſchen Clauſel darin fanden , noch auch ſonſt eine Spur

40l
entdekten , daß der Kaiſer zur Abſchaffung derſelben

Ain ungeachtet ſelner feierlichen Verſicherungen das ge⸗

10 ningſte gethan habe !

fhn ve ) Alle Katificationen und Beitrittsacten . G. Ibicd .
Bf0f P. 141 , 146 . 149 . 157 . 365 . 281 und 184 . sed .
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